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AKTUELL I NEWS

SCHWEIZ
Kopftuchverbot an Basler Gerichten
ist rechtens

Im April vergangenen Jahres hatte der Basler Gerichtsrat

beschlossen, das Personalreglement um einen Paragrafen zu

ergänzen, der sich an die Präsidentinnen der Gerichte, die

Richter, Gerichtsschreiberinnen und insbesondere auch an

Volontäre richtet. Sie haben sich «in Verhandlungen und bei

der Eröffnung von Entscheiden in Anwesenheit der Parteien

oder der Öffentlichkeit dem Tragen sichtbarer religiöser

Symbole zu enthalten», so der Paragraf im Wortlaut. Ein

Anwalt legte dagegen Beschwerde am Bundesgericht ein -
doch die wurde nun abgewiesen. Es liege zwar eine

Einschränkung der Grundrechte, konkret der Glaubens- und

Gewissensfreiheit vor, schwerwiegend sei diese aber nicht.

Die Arbeit am Gericht verlange bis zu einem gewissen Grad

stets die Fähigkeit, innerlich Distanz zu persönlichen
Grundhaltungen zu wahren. Und die angefochtene Bestimmung

verhindere, dass die Parteien im Gerichtsverfahren den

Eindruck erhielten, Richter oder andere mit dem Urteil befasste

Personen würden sich von ihren religiösen Überzeugungen

leiten lassen. (Bue)

Der gottlose und häretische Papst

Der in Menzingen (ZG) residierende «Generalobere» der

«Priesterbruderschaft St. Pius X.», Pater Davide Pagliarani,

hat den amtierenden Papst Franziskus der Gottlosigkeit
beschuldigt. Grund für den Vorwurf: Franziskus und der Gross-

Imam von Al-Azhar haben ein «Dokument der Brüderlichkeit

aller Menschen für Weltfrieden und Zusammenleben»

unterschrieben. Dieses Papier ist zwar angesichts der

religiösen Praxis der beiden Religionsführer das Papier nicht

wert, auf dem es gedruckt ist. Es war aber für die katholischen

Fundamentalisten der Piusbruderschaft bereits zu viel

des Guten. Denn «wahre Brüderlichkeit gibt es nur in Jesus

Christus. Ein ökumenischer Christus kann nicht der wahre

Christus sein», begründet der Generalobere seine Kritik am

Papst in einem Kommuniqué.
Die im Dokument geäusserte Auffassung, der Pluralismus

und die Vielfalt der Religionen seien ein weiser göttlicher
Wille, ist für Pagliarani eine Gottlosigkeit. «Solche Aussagen

stehen im Widerspruch zu dem Dogma, dass die katholische

Religion die einzig wahre Religion ist. Wenn es sich um

ein Dogma handelt, so bezeichnet man das, was ihm

entgegensteht, als Häresie. Gott kann sich nicht selbst

widersprechen.» (pc)

Haben die Landeskirchen die
Oberaufsicht über die Fernsehsatire?

Satire darf alles, meinte Kurt Tucholsky. Aber offenbar nicht

beim Schweizer Fernsehen SRF. Dort bestimmen die

Landeskirchen, was Satire darf und was nicht. So ist zumindest

die Aussage des Satirikers Dominic Deville zu verstehen, der

vom «Blick» gefragt wurde, welchen Einfluss SRF aufsein

Programm habe. Devilles Antwort: «SRF ist uns gegenüber sehr

aufgeschlossen, wir produzieren die Sendung selbstständig.

Einzig wenn es um die Landeskirchen geht, müssen wir

vorsichtiger sein. Da gibt es Absprachen, bei denen wir nicht

so richtig durchblicken.» Es sei aber trotzdem noch möglich,

«Witze über den Vatikan und den Papst» zu machen, (pc)

Basel-Stadt: Der Staat zieht die
Kirchensteuer künftig ein
Die Änderung des Steuergesetzes beschloss eine 59-Pro-

zent-Mehrheit der Basler Stimmberechtigten am 19. Mai.

Die Freidenkenden Nordwestschweiz hatten dagegen
das Referendum ergriffen. Unterstützt wurden sie von der

Juso, der links-grünen BastA! und den Piraten. Die SP hatte

Stimmfreigabe beschlossen. Alle anderen Parteien standen

hinter der Vorlage. Mit dem Nein-Anteil von 41 Prozent zeigte

sich die Basler Bevölkerung immerhin weitaus kirchenkritischer

als Regierung, Parlament (76 ja zu 6 nein) und die meisten

Parteien, (ak)
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